
Service für 
Arbeitgeber
Unsere Angebote, 
Ihre Vorteile

Jobcenter Lippe
So erreichen Sie uns

Arbeitgeberservice@jobcenter-lippe.de

www.jobcenter-lippe.de

Fax: 05231 63011-8811

> Arbeitgeberservice: 

Tel. 05231 4599-460

> Ausbildungsvermittlung: 

Tel. 05231 4599-141 und -185

Servicebüro Detmold

Wittekindstr. 2, 32758 Detmold

Servicebüro Bad Salzuflen

Hoffmannstr. 6, 32105 Bad Salzuflen

Servicebüro Lemgo

Steinweg 12, 32657 Lemgo

Servicebüro Lage

Lange Straße 67, 32791 Lage

Servicebüro Blomberg

Bahnhofstr. 35, 32825 Blomberg

Unser Arbeitgeberservice

... unterstützt Arbeitgeber im Kreis Lippe bei 

der Suche nach neuen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern oder Auszubildenden. Sie errei-

chen uns in den Servicebüros Detmold, Bad 

Salzuflen, Lemgo, Lage und Blomberg.

Mit einer sorgfältigen und gezielten Vorauswahl 

sorgen wir dafür, dass die Bewerberinnen und 

Bewerber zu Ihrem Unternehmen passen und 

die richtigen Qualifikationen mitbringen.

Sprechen Sie unseren Arbeitgeberservice vor Ort 

an! Wir informieren und beraten Sie gerne über 

unsere Angebote, wie zum Beispiel:

• Vermittlung von Personal

• Aufnahme Ihrer Ausbildungs- und Arbeits-

stellenangebote

• Förderung betrieblicher Maßnahmen 

(Probearbeiten)

• Zahlung von Eingliederungszuschüssen 

(EGZ)

• Förderung der beruflichen Eingliederung 

behinderter Menschen und Rehabilitanden 

durch Ausbildungszuschüsse

• Förderung von Einstiegsqualifizierungen 

für Jugendliche

• Informationen über ausbildungsbeglei-

tende Hilfen



EINSTIEGSQUALIFIZIERUNG 
(EQ) FÜR JUGENDLICHE

Eine Qualifizierung vor der Ausbildung? 

Auch das ist möglich: Sie können Jugendliche im 

Rahmen einer EQ an eine Ausbildung in Ihrem 

Betrieb heranführen. Zwischen sechs und zwölf

Monaten dauert ein durch das Jobcenter Lippe 

gefördertes Langzeitpraktikum, das eine Brücke 

zur regulären Ausbildung bilden soll.

EINGLIEDERUNGSZUSCHUSS 
(EGZ)

Bewerberinnen und Bewerber, die schon län-

gere Zeit arbeitslos sind, benötigen manchmal 

mehr Zeit, um sich in Ihren betrieblichen Ablauf 

zu integrieren. Deshalb verlängert sich die 

Einarbeitungszeit. Der Eingliederungszuschuss 

(EGZ) gleicht Ihnen die daraus entstehenden 

Aufwendungen aus. Förderhöhe und Förder-

laufzeit des EGZ orientieren sich an den indivi-

duellen Voraussetzungen der Bewerberin/des 

Bewerbers.

Bitte setzen Sie sich bereits vor Abschluss 

des Arbeitsvertrages mit dem Arbeitgeber-

service in Verbindung, um eine rechtzeitige 

Antragstellung sicher zu stellen.

Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter infor-

mieren Sie gerne über die aktuellen Fördervor-

aussetzungen und -möglichkeiten.

BETRIEBLICHE MASSNAHME 
(PROBEARBEITEN)

Wir geben Ihnen die Möglichkeit, direkt am 

Arbeits platz unter Beaufsichtigung und Betreu-

ung durch eine Fachkraft die beruflichen Kennt-

nisse und Fer tigkeiten, das Leistungsvermögen 

sowie die beruflichen Entwicklungsmöglichkei-

ten des Arbeitslosen festzustellen und dessen 

Eignung zu testen.

Sie können die Zeit des Probearbeitens nutzen, 

um festzustellen, ob die Bewerberin oder der 

Bewerber in Ihr Team passt und bei Bedarf ihr 

oder ihm für den Job notwendige Kentnisse und 

Fähigkeiten zu vermitteln.

Die Dauer der betrieblichen Erprobung 

richtet sich u.a. nach den Vorkenntnissen 

der potenziellen neuen Mitarbeiterinnen/

Mitarbeiter bzw. Auszubildenden und muss 

deshalb im Vorfeld zwischen dem Unter-

nehmen und dem Arbeit geberservice abge-

stimmt werden.

Das Jobcenter Lippe übernimmt die Fahrtkos-

ten der Bewerberin oder des Bewerbers für die 

Dauer der Probearbeiten.


